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(Belgisches Staatsblatt vom 27. Januar 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ


24. OKTOBER 2025 - Gesetz zur Abänderung des Gerichtsgesetzbuches in Bezug auf die Gebühr zur Finanzierung der Kosten für die Verwaltung des Zentralregisters der kollektiven Schuldenregelungen


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


Art. 2 - In Artikel 1675/27 des Gerichtsgesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 25. Mai 2018 und ersetzt durch das Gesetz vom 31. Juli 2023, wird § 2 Absatz 1 durch die Wörter "und geht zu Lasten des Schuldenvermittlungskontos im Sinne von Artikel 1675/9 § 1 Absatz 1 Nr. 4" ergänzt.


Art. 3 - Vorliegendes Gesetz wird wirksam mit 2. November 2023.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 24. Oktober 2025


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin der Justiz
A. VERLINDEN

Mit dem Staatssiegel versehen:

Die Ministerin der Justiz
A. VERLINDEN
